
Gebührensatzung der Kindertagespflege 
      Vorlagen-Nr.: III-006/13 

alt 
 

 
Rechtsgrundlagen: § 5 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der 

Fassung vom 10. Oktober 2001, § 90 SGB VIII in der Fassung vom 08. 
September 2005 

 
§ 1 Erhebungsgrundsatz 
• Kita-Jahr beginnt und endet, in Übereinstimmung mit Schulgesetzgebung 

des Landes Brandenburg, mit Beginn und Ende des jeweiligen 
Schuljahres 

 
§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld 
• Eingewöhnung vorher nicht aufgeführt 

 
• Kündigungsfrist von vier Wochen 
 
§ 4 Gebührenhöhe 
•  Einkommen des/der Personensorgeberechtigten, die mit dem Kind im 

Haushalt lebt/en 
• 0,- Beitrag bei einem Jahresbruttoeinkommen unter 12.500 € 
• Höchstbeitrag ab einem Jahresbruttoeinkommen ab 58.500 € 
 

 
 
 

• Überschreitung der vereinbarten Betreuungszeit – 0-3 Jahre – 18,00 € und 
3 bis Schuleintritt 14,00 € je angefangene Stunde 

 
§ 6 Erlass/Übernahme der Gebühr 
• zumutbare Belastung gem. §§ 82 bis 85, 87, 88 SGB XII 
 
§ 7 Auskunftspflichten 
• Gebührenschuldner haben Einkommen anzugeben und nachzuweisen 
 

 
 
 

neu 
 

 
Rechtsgrundlagen: § 3 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der 

Fassung vom 18. Dezember 2007, § 90 SGB VIII in der Fassung vom 11. 
September 2012 

 
§ 1 Erhebungsgrundsatz 
• Kita-Jahr beginnt und endet, in Übereinstimmung mit Schulgesetzgebung des 

Landes Brandenburg am 01. August eines Jahres und endet am 31. Juli 
des darauf folgenden Jahres 

 
§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld 
• Eingewöhnung bei erstmaliger Aufnahme von Kindern bis zur Vollendung 

des 3. Lebensjahres max. 10 Betreuungstage bei zeitweiliger Anwesenheit 
der Eltern  kostenpflichtig 

• Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende 
 
§ 4 Gebührenhöhe 
• Einkommen der Eltern, die mit dem Kind zusammen im Haushalt leben 
• 0,- Beitrag bei einem Jahresbruttoeinkommen unter 16.500 € 
• Höchstbeitrag ab einem Jahresbruttoeinkommen ab 64.500 € 
• Festsetzung Höchstgebühr bei Nicht-Mitwirkung 
• Gastkindregelung entfernt 

 
 

• Überschreitung der beschiedenen Betreuungszeit – 10,00 € je angefangene 
Stunde 

 
§ 6 Erlass der Gebühr 
• zumutbare Belastung gem. §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a SGB XII 
 
§ 7 Auskunftspflichten 
• Eltern haben Einkommen anzugeben und nachzuweisen 
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